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RS OGH 1989/4/26 1Ob7/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1989

Norm

AHG §1 Cd1c

StPO §175 Abs1 Z4 G

Rechtssatz

Ein Amtshaftungsanspruch kann aus der schuldhaften Unterlassung der Mitteilung jener Tatumstände durch die

erhebenden Gendarmeriebeamten an den Staatsanwalt, die zur Anordnung der Verwahrungshaft geführt hätten,

wenn der Verdächtige später die angedrohte Tat (Mord) auszuführen versucht, abgeleitet werden.
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